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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit einer aktuellen Allgemeinverfügung regeln die obersten Finanzbehörden der 
Länder die steuerliche Behandlung von Erschließungskosten, die Gemeinden auf 
Anwohner umlegen. Danach werden am 28.02.2022 anhängige und zulässige 
Einsprüche gegen Festsetzungen der Einkommensteuer zurückgewiesen, soweit 
mit den Einsprüchen geltend gemacht wird, die von einer Gemeinde auf die An- 
wohner umgelegten Erschließungskosten eines Grundstücks seien als haushalts- 
nahe Handwerkerleistungen begünstigt. 

Arbeitnehmer können Reisekosten als Werbungskosten steuerlich geltend ma- 
chen. Voraussetzung ist, dass die Kosten nicht durch den Arbeitgeber erstattet 
wurden. Wenn die Ausgaben zu einem Teil übernommen wurden, können Ar- 
beitnehmer die Differenz geltend machen. 

Der Bundesfinanzhof hat dazu Stellung genommen, ob ein Abzug von Kinderbe- 
treuungskosten als Sonderausgaben möglich ist, wenn der Arbeitgeber steuer- 
freie Leistungen zur vorschulischen Kinderbetreuung erbringt. 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat über die Frage entschieden, ob im Rah- 
men der Umsatzsteuerfestsetzung Vorsteuerbeträge beim sog. Trikotsponsoring 
abzugsfähig sind. 

Zudem hat der Bundesrat am 11.03.2022 verlängerte Sonderregeln zum Kurzar- 
beitergeld gebilligt. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Einkommensteuer

Anerkennung von Erschließungskosten: 

Allgemeinverfügung weist anhängige Verfahren 

zurück

Mit einer aktuellen Allgemeinverfügung regeln die obersten 
Finanzbehörden der Länder die steuerliche Behandlung 
von Erschließungskosten, die Gemeinden auf Anwohner 
umlegen. Danach werden am 28.02.2022 anhängige und 
zulässige Einsprüche gegen Festsetzungen der Einkommen-
steuer zurückgewiesen, soweit mit den Einsprüchen geltend 
gemacht wird, die von einer Gemeinde auf die Anwohner 
umgelegten Erschließungskosten eines Grundstücks seien 
als haushaltsnahe Handwerkerleistungen begünstigt. 
Entsprechendes gilt für am 28.02.2022 anhängige, au-
ßerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellte 
und zulässige Anträge auf Änderung einer Einkommen-
steuerfestsetzung.

Gegen diese Allgemeinverfügung können die von ihr be-
VTQHHGPGP�5VGWGTR�KEJVKIGP�-NCIG�GTJGDGP��'KP�'KPURTWEJ�

ist insoweit ausgeschlossen. Die Klage ist bei dem Finanz-
gericht zu erheben, in dessen Bezirk sich das Finanzamt be-
�PFGV��FCU�FGP�XQP�FKGUGT�#NNIGOGKPXGTHØIWPI�DGVTQHHGPGP�

Verwaltungsakt erlassen hat. Die Frist für die Erhebung der 
Klage beträgt ein Jahr. Sie gilt als gewahrt, wenn die Klage 
innerhalb der Frist beim zuständigen Finanzamt angebracht 
oder zu Protokoll gegeben wird. 

Dienstreisekosten steuerlich geltend machen

Arbeitnehmer können Reisekosten als Werbungskosten 
steuerlich geltend machen. Voraussetzung ist, dass die Kos-
ten nicht durch den Arbeitgeber erstattet wurden. Wenn 
die Ausgaben zu einem Teil übernommen wurden, können 
Arbeitnehmer die Differenz geltend machen.

Eckdaten wie der Anlass, die Strecke und die Reisedauer 
sollten schriftlich festgehalten werden, um die Reise gegen-
über dem Finanzamt belegen zu können. Entsprechende 
Nachweise können Rechnungen, ein Fahrtenbuch oder 
Tankquittungen sein. Zu den Reisekosten zählen Übernach-
tungs- und Fahrtkosten, aber auch Nebenkosten sowie 
8GTR�GIWPIUOGJTCWHYGPFWPIGP��9GKVGTG�#WUICDGP�GVYC�

für Reisekleidung, Koffer oder den Verzehr aus der Minibar 
zählen nicht dazu.

Arbeitgeber können nachgewiesene Fahrt-, Übernach-
tungs- und Reisenebenkosten aber auch lohnsteuerfrei 
ersetzen. Besonderheiten gelten für Fahrtkosten mit dem 
eigenen Pkw: Hier kann unter Nachweis der Gesamtkosten 
oder über eine Kilometerpauschale abgerechnet werden.

#MVKX�CNU�+P�WGPEGT�VÀVKI�\W�UGKP�� 

kann zu gewerblichen Einkünften führen

#D�YCPP�FKG� 5VGWGTR�KEJV� GKPVTKVV�� DGUVKOOV� UKEJ�PCEJ�

den gesamten steuerlichen Verhältnissen. Ist jemand nur 
als Influencer unterwegs, so beginnt die Steuerpflicht 
(Einkommensteuer bei Einzelpersonen) mit Einkünften ab 
������|'WTQ�R�|C���)GJV�FGT�+P�WGPEGT�\�|$��PQEJ�CNU�#TDGKV-
PGJOGT�GKPGO�CPFGTGP�,QD�PCEJ��DGUVGJV�FKG�8GTR�KEJVWPI�

zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung bereits bei 
\WUÀV\NKEJGP�'KPMØPHVGP�XQP����|'WTQ�R�|C��

Als Folge sind Anmeldungen nach der Gewerbeordnung 
(Gewerbeanmeldung) sowie die Anzeige beim zuständi-
gen Finanzamt (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung) 
angesagt. 

Sollte einer derartigen Beschäftigung nachgegangen wer-
den, sollte in jedem Fall ein steuerlicher Berater konsultiert 
werden.

2CWUEJCNGP�HØT�DGTW�KEJ�XGTCPNCUUVG�7O\WIUMQUVGP�

erhöhen sich ab 1. April 2022

Bei beruflich veranlasstem Wohnungswechsel können 
#TDGKVPGJOGT� FKG�7O\WIUMQUVGP�� \�| $�� HØT� 5RGFKVKQP��

Fahrtkosten, doppelte Mietzahlungen und Maklerkosten 
für die Mietwohnung, als Werbungskosten geltend ma-
chen. Daher sollten sämtliche Belege aufbewahrt werden. 
Grundsätzlich erkennt das Finanzamt die Kosten bis zu der 
Höhe als Werbungskosten an, die nach dem Bundesum-
zugskostenrecht höchstens als Umzugskostenvergütung 
gezahlt werden könnten. 
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Werden höhere Beträge erklärt, kann es zu einer Prüfung 
durch das Finanzamt kommen. Kosten, die der Arbeitgeber 
bereits erstattet (hat), dürfen nicht mehr geltend gemacht 
werden. Aufwendungen für neue Möbel können steuerlich 
nicht berücksichtigt werden, da sie als Kosten der privaten 
Lebensführung nicht abziehbar sind.

Über die tatsächlichen Umzugskosten hinaus können 
Arbeitnehmer Pauschalen für sonstige Umzugskosten an-
setzen. Diese Pauschalen erhöhen sich zum 01.04.2022: 
(ØT�#TDGKVPGJOGT�DGVTÀIV�FKG�2CWUEJCNG�FCPP����|'WTQ�
DKU�

���������������|'WTQ���HØT�LGFG�YGKVGTG�OKV�WO\KGJGPFG�

2GTUQP�
\�|$��'JGICVVG�.GDGPURCTVPGT��-KPFGT�����|'WTQ�
DKU�

���������������|'WTQ���&C�FGT�6CI�XQT�FGO�'KPNCFGP�FGU�

Umzugsguts maßgeblich ist, sollte ein Umzug frühestens 
für den 02.04.2022 geplant werden, um von den höheren 
2CWUEJCNGP�\W�RTQ�VKGTGP��#WEJ�#TDGKVPGJOGT�QJPG�,QD-
YGEJUGN� MÒPPGP�XQP�FGP�4GIGNWPIGP�RTQ�VKGTGP��YGPP�

sich durch einen Umzug der Arbeitsweg um mehr als eine 
Stunde täglich verkürzt.

Kinderbetreuungskosten: Sonderausgabenabzug 

trotz Arbeitgeberersatzleistungen?

Das Kind der klagenden Eheleute besuchte einen Kinder-
garten. Dafür zahlten die Eheleute Kindergartenbeiträge. 
Der Arbeitgeber des einen Elternteils zahlte zur Unterbrin-
gung und Betreuung des Kindes Leistungen in Höhe der 
Beiträge, die steuerfrei nach dem Einkommensteuergesetz 
waren. Mit dem Finanzamt entstand Streit darüber, ob die 
Kindergartenbeiträge als Sonderausgaben geltend gemacht 
werden können. 

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�GPVUEJKGF��FCUU�-KPFGTDGVTGWWPIUMQ-
sten seit dem Veranlagungszeitraum 2012 als Sonderaus-
gaben und nicht als Werbungskosten oder Betriebsausga-
ben zu behandeln sind. Wenn ein Arbeitgeber steuerfreie 
Leistungen zur vorschulischen Kinderbetreuung erbringe, 
sei der Sonderausgabenabzug in Höhe dieser Leistungen 
zu kürzen, denn der Abzug von Sonderausgaben setze 
Aufwendungen voraus, durch die der Steuerpflichtige 
tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belastet werde.

-KPFGTIGNF�HØT�XQNNLÀJTKIG�-KPFGT�� 

die krankheitsbedingt ihre Ausbildung abbrechen

&GT�/WVVGT�GKPGT�KO�(GDTWCT������IGDQTGPGP�6QEJVGT��FKG�

im Februar 2016 eine zweijährige schulische Ausbildung 
begann, gewährte die Familienkasse zunächst Kindergeld. 
Im Herbst 2017 erfuhr die Familienkasse, dass die Tochter 
bereits im März 2017 von der Schule abgegangen war und 
ab September eine Vollzeitbeschäftigung aufgenommen 
hatte. Die Familienkasse hob die Kindergeldfestsetzung 
daher ab April 2017 auf. Die Mutter legte verschiedene 

Atteste vor, mit denen sie nachzuweisen versuchte, dass 
ihre Tochter nur aufgrund einer Erkrankung die Schule nicht 
mehr weiter habe besuchen können. Der Familienkasse 
genügte dies nicht. Sie forderte eine alle sechs Monate 
zu erneuernde ärztliche Bescheinigung, aus der sich die 
Erkrankung und deren voraussichtliches Ende ergeben. 
Außerdem ging sie davon aus, dass die Tochter schon im 
April 2017 gegenüber der Familienkasse hätte erklären 
müssen, dass sie sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt um 
eine Berufs- oder Schulausbildung bewerben werde. 

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JKGNV�FKG�4GXKUKQP�FGT�(COKNKGPMCUUG�

für begründet. Eine Berücksichtigung als in Ausbildung be-
�PFNKEJGU�-KPF�UGV\G�XQTCWU��FCUU�FCU�#WUDKNFWPIUXGTJÀNVPKU�

weiter besteht. Hieran fehle es, wenn das Kind während 
der Ausbildung erkrankt und das Ausbildungsverhältnis 
durch Abmeldung von der Schule, Kündigung oder Aufhe-
bungsvertrag beendet wird. In einem solchen Fall komme 
eine Berücksichtigung als ausbildungsplatzsuchendes Kind 
in Betracht. Das setze allerdings voraus, dass es sich um 
GKPG�XQTØDGTIGJGPFG��F�|J��KJTGT�#TV�PCEJ�XQTCWUUKEJVNKEJ�

nicht länger als sechs Monate dauernde Krankheit handelt. 
Außerdem müsse nachgewiesen werden, dass das Kind 
trotz vorübergehender Ausbildungsunfähigkeit weiterhin 
ausbildungswillig ist. Bei voraussichtlich länger als sechs 
Monate andauernder Erkrankung komme eine Berücksich-
tigung als behindertes Kind in Betracht. Dem Finanzgericht 
wurde daher aufgegeben, nähere Feststellungen dazu zu 
treffen, ob die Tochter als ausbildungsplatzsuchendes oder 
behindertes Kind berücksichtigt werden kann.

Umsatzsteuer

Trauer- und Hochzeitsreden: Keine ermäßigt  

zu besteuernde künstlerische Tätigkeit

Eine Trauer- und Hochzeitsrednerin übt keine ermäßigt zu 
besteuernde künstlerische Tätigkeit aus. So entschied das 
Finanzgericht Baden-Württemberg.

Die Umsätze einer Trauer- und Hochzeitsrednerin seien nicht 
ermäßigt zu besteuern. Die Klägerin habe keine Umsätze 
aus der Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung 
von Rechten nach dem Urheberrechtsgesetz erzielt. Die 
jeweiligen Redemanuskripte bzw. die Einräumung von 
Nutzungsrechten an diesen seien nicht der Hauptzweck der 
Tätigkeit gewesen. Deren Hauptzweck seien die Erarbeitung 
GKPGT�4GFG�WPF�FGTGP�8QTVTCI�\�|$��KP�GKPGT�6TCWGTHGKGT�UQYKG�

bei solchen Aufträgen die Begleitung der Trauernden. Die 
Klägerin habe auch keine Umsätze aus Eintrittsberech-
tigungen für Theater, Konzerte und Museen sowie die 
den Theatervorführungen und Konzerten vergleichbaren 
Darbietungen ausübender Künstler erzielt.
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Vorsteuerabzug aus dem Erwerb  

von Sportbekleidung mit Werbeaufdrucken

Ein Fahrschulbetreiber hatte Trikots mit Werbeaufdruck 
seiner Fahrschule erworben und die Trikots Vereinen in 
der Region rund um seine Fahrschule unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt. Das Finanzamt berücksichtigte die 
entsprechenden Aufwendungen nicht steuermindernd, weil 
die Spiele der fraglichen Mannschaften vor allem solche im 
Jugendbereich beträfen, die kaum Publikum anziehen wür-
den. Es sei deshalb davon auszugehen, dass die Aufdrucke 
keine nennenswerte Werbewirkung erzielen würden. Das 
Überlassen der Trikots sei dem ideellen Bereich zuzuordnen, 
die Vorsteuer also nicht abziehbar.

Das Niedersächsische Finanzgericht folgte diesem Vorbrin-
gen des Finanzamts nicht und gab dem Fahrschulbetreiber 
Recht. Richtig sei, dass die Jugendmannschaften in aller 
Regel nicht vor Publikum spielten. Bei deren Spielen seien 
vorwiegend Betreuer und ggf. einige Eltern mit anwesend. 
Jedoch komme es darauf nicht an, denn die jugendlichen 
5RQTVNGT�UGKGP�\WOGKUV�KO�#NVGT�XQP����DKU���|,CJTGP�WPF�

demgemäß gerade die Zielgruppe, die der Fahrschulbetrei-
ber mit seiner Fahrschule ansprechen möchte. Erfahrungs-
IGOÀ»�PÀJOGP�,WIGPFNKEJG�KO�#NVGT�CD����QFGT���|,CJTGP�

heutzutage zumeist die Möglichkeit zum Erwerb einer 
Fahrerlaubnis in Anspruch. Nach Auffassung des Gerichts 
stellt die Verwendung der Trikots mit dem Werbeaufdruck 
deshalb eine Dienstleistung der Vereine dar und damit eine 
Gegenleistung für die Überlassung der Sportbekleidung.

 

Erbschaft-/Schenkungsteuer

#D�PFWPIU\CJNWPI�KO�5EJGKFWPIUHCNN�XGTGKPDCTV�s�

Keine Schenkungsteuer

Wenn zukünftige Eheleute die Rechtsfolgen ihrer Ehe-
schließung umfassend individuell regeln und sie für den 
Fall der Beendigung der Ehe Zahlungen eines Ehepartners 
in einer bestimmten Höhe vorsehen, die erst zum Zeitpunkt 
FGT� 'JGUEJGKFWPI� \W� NGKUVGP� UKPF� 
d$GFCTHUCD�PFWPIp���

liegt keine freigebige Zuwendung vor. So entschied der 
$WPFGU�PCP\JQH�

In einer Zahlung, die für den Fall der Beendigung der Ehe 
in einer bestimmten Höhe zu zahlen sei, sei eine sog. Be-
FCTHUCD�PFWPI�\W�UGJGP��&CTWPVGT��GNGP�<CJNWPIGP�GKPGU�

Ehepartners an den anderen, die eine bestimmte Höhe 
vorsehen und erst zu einem bestimmten Zeitpunkt zu leisten 
UGKGP��*KGT�NKGIG�MGKPG�RCWUEJCNG�#D�PFWPI�QJPG�)GIGP-
leistung vor. Wenn ein Ehevertrag geschlossen werde, 
der alle Scheidungsfolgen regle, dürfe das Finanzamt die 
Einzelleistungen später nicht der Schenkungsbesteuerung 
unterwerfen. Werde die Ehe durch Scheidung beendet, 
erfolge die Zahlung des vorab vereinbarten Betrages in 
Erfüllung dieser Vereinbarung.

Gewerbesteuer

Steuerbefreiung bei der Gewerbesteuer  

für Grundstückserträge

Wenn von einer Privatperson oder einer Gesellschaft von 
2GTUQPGP�
\�|$��GKPGT�)D4��)TWPFUVØEMG�XGTOKGVGV�YGTFGP��

unterliegen diese Grundstückserträge nicht der Gewerbe-
steuer, es liegt ja kein Gewerbebetrieb vor. Gehören die 
Grundstücke aber einer Gesellschaft, deren Rechtsform 
\YCPIUNÀW�I�GKPGP�)GYGTDGDGVTKGD��PIKGTV��FKGU�KUV�\�|$��

bei einer GmbH, GmbH & Co. KG, einer AG oder Ge-
nossenschaft der Fall, dann sind die Grundstückserträge 
Teil der Gewerbeerträge. Dies hat grundsätzlich auch die 
)GYGTDGUVGWGTR�KEJV�DGK�FKGUGP�)GUGNNUEJCHVGP�\WT�(QNIG�

Da aber der Grundbesitz auch der Grundsteuer unterliegt, 
JCV�FGT�)GUGV\IGDGT�DGTGKVU�UGKV������GKPG�$GIØPUVKIWPI�HØT�

die Gewerbesteuer vorgesehen. Dies erfolgt in der Weise, 
dass gem. dem Gewerbesteuergesetz eine Kürzung der 
Erträge um 1,2 % des Einheitswerts der Betriebsgrundstücke 
erfolgt. Dies gilt für alle Gewerbebetriebe, unabhängig von 
der Rechtsform. Besteht aber der Gewerbebetrieb nur in 
der Vermietung von Grundstücken, dann kann eine ande-
re, wesentlich weitere Kürzung zur Anwendung kommen. 
Diese Kürzung betrifft dann den gesamten Ertrag aus der 
Grundstücksvermietung. Damit ist dann eine Gleichstellung 
der Besteuerung mit der privaten Vermietung erreicht. Die 
im Gewerbesteuergesetz enthaltene Kürzungsvorschrift ist 
aber an eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft.

Die Gesellschaft darf außer der Vermietung eigener Grund-
stücke lediglich Erträge aus der Anlage von eigenem Kapital 
erzielen. Einige Tätigkeiten zur Förderung der Errichtung 
von Eigentumswohnungen, Ein- und Zweifamilienhäu-
sern sind in begrenztem Umfang zulässig. Andererseits 
dürfen die eigenen Grundstücke nicht an Gesellschafter 
oder Unternehmen verpachtet werden, bei denen der 
Gesellschafter Mitunternehmer ist. Die Abgrenzung der 
erlaubten zu weiterer Tätigkeit ist schwierig und nicht 
immer einleuchtend. Die Rechtsprechung hat hierzu im 
Laufe der Jahre viele Einzelfälle entschieden. So dürfen 
neben der Grundstücksvermietung keine beweglichen 
Gegenstände mit vermietet werden. Ein Hotel kann daher 
nicht mit den Möbeln vermietet werden, ein Restaurant 
kann zwar in den gemieteten Räumen betrieben werden, 
darf aber die Einrichtung nicht vom Gebäudeeigentümer 
mieten oder pachten. Auch kann eine Lagerhalle nicht mit 
$GVTKGDUXQTTKEJVWPIGP��YKG�\�|$��GKPGO�.CUVGPCWH\WI��GKPGT�

Tankanlage oder einem Hochregallager vermietet werden, 
wenn die Grundstückseigentümerin die Kürzung behalten 
will. Auch eine Beteiligung der Grundstücksgesellschaft an 
anderen gewerblich tätigen Gesellschaften – selbst wenn 
diese ebenfalls nur Grundstücke vermieten – ist schädlich 
für die Kürzung.
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Ein weiterer Hinderungsgrund für die erweiterte Kürzung 

liegt dann vor, wenn das einzige Grundstück der Gesell-

UEJCHV�KO�.CWHG�GKPGU�8GTCPNCIWPIU\GKVTCWOGU�
K�|F�|4��FCU�

Wirtschaftsjahr) veräußert wird und damit nicht im gesam-

VGP�8GTCPNCIWPIU\GKVTCWO�dGKIGPGT�)TWPFDGUKV\�XGTYCNVGVp�

wurde. Werden aber aus einem größeren Bestand nur 

gelegentlich einzelne Grundstücke veräußert, sind auch 

die daraus erzielten Gewinne gewerbesteuerfrei, wenn die 

Grundstücksverwaltung weiter betrieben wird.

Sonstiges

Finanzgerichtliches Verfahren: Corona-Pandemie 

begründet keinen Anspruch auf Akteneinsicht  

in Kanzleiräumen

&KG�%QTQPC�2CPFGOKG� TGEJVHGTVKIV� KP��PCP\IGTKEJVNKEJGP�

Verfahren keine Akteneinsicht in den Kanzleiräumen des 

Prozessbevollmächtigten des Klägers, wenn ein umfas-

sendes Hygienekonzept bei Gericht besteht. Kanzleiräume 

sind keine Diensträume im Sinne der Finanzgerichtsord-

PWPI��5Q�GPVUEJKGF�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�

Ermittlung des Gebäudesachwerts

Bei der Ermittlung des Gebäudesachwerts ist von den Re-

gelherstellungskosten des Gebäudes auszugehen. Regelher-

stellungskosten sind die gewöhnlichen Herstellungskosten 

je Flächeneinheit. Durch Multiplikation der jeweiligen an 

den Bewertungsstichtag angepassten Regelherstellungs-

MQUVGP�OKV�FGT�$TWVVQ�)TWPF�ÀEJG�FGU�)GDÀWFGU�GTIKDV�

sich der Gebäuderegelherstellungswert. Die Regelherstel-

lungskosten sind in der Anlage 24 des Bewertungsgesetzes 

(Ermittlung des Gebäuderegelherstellungswerts) enthalten. 

Die Anpassung der Regelherstellungskosten erfolgt an-

hand der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten 

Baupreisindizes. Dabei ist auf die Preisindizes für die Bau-

wirtschaft abzustellen, die das Statistische Bundesamt für 

den Neubau in konventioneller Bauart von Wohn- und 

Nichtwohngebäuden jeweils als Jahresdurchschnitt ermit-

telt. Diese Preisindizes sind für alle Bewertungsstichtage 

des folgenden Kalenderjahres anzuwenden.

/KV� 5EJTGKDGP� XQO������������JCV� FCU� $WPFGU�PCP\� 

ministerium die Baupreisindizes zur Anpassung der Regel-

herstellungskosten für die Bewertungsstichtage im Kalen-

derjahr 2022 bekanntgegeben.

�� (ØT�)GDÀWFGCTVGP�IGOÀ»�������DKU������FGT�#PNCIG|����

6GKN|++���$GY)�DGVTÀIV�FGT�$CWRTGKUKPFGZ�������

�� (ØT�)GDÀWFGCTVGP�IGOÀ»������DKU�������FGT�#PNCIG|����

6GKN|++���$GY)�DGVTÀIV�FGT�$CWRTGKUKPFGZ�������

Gesetzliche Entlastungen zur Eindämmung  

FGT�FTCUVKUEJ�IGUVKGIGPGP�2TGKUG�HØT�*GK\ÒN��)CU��

Sprit und Strom

Das Bundeskabinett hat am 16.03.2022 den Entwurf  

eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 beschlossen. Die 

Hauptpunkte sind:

�� Höhere Entfernungspauschale: Vorziehen der bis 2026 

befristeten Anhebung der Entfernungspauschale für 

(GTPRGPFNGT�
CD�FGO����|-KNQOGVGT��TØEMYKTMGPF�CD�FGO�

�����������CWH���|%GPV�

�� Höherer Arbeitnehmer-Pauschbetrag: Anhebung des Ar-

beitnehmer-Pauschbetrags bei der Einkommensteuer um 

���|'WTQ�CWH������|'WTQ�TØEMYKTMGPF�\WO�����������

�� Höherer Grundfreibetrag: Anhebung des Grundfreibe-

VTCIU�HØT������XQP�FGT\GKV������|'WTQ�WO����|'WTQ�CWH�

������|'WTQ�TØEMYKTMGPF�CD�FGO�����������

Arbeitsrecht

Verlängerte Sonderregeln zum Kurzarbeitergeld

Am 11.03.2022 billigte der Bundesrat einen entspre-

chenden Bundestagsbeschluss. Das Gesetz erhöht die 

OCZKOCNG�$G\WIUFCWGT�FGU�-WT\CTDGKVGTIGNFU�CWH����UVCVV�

bisher 24 Monate. Bis zum 30.06.2022 gilt der vereinfachte 

Zugang zur Kurzarbeit fort, ebenso die erhöhten Leistungs-

sätze bei längerer Kurzarbeit der Beschäftigten und die 

Anrechnungsfreiheit für Einkommen aus geringfügiger 

Beschäftigung, die jemand während der Kurzarbeit auf-

nimmt. Sie waren eigentlich bis zum 31.03.2022 befristet.
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April 2022 – Monatsinformation

Termine Steuern/Sozialversicherung April/Mai 2022

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.04.20221 ����������2

Umsatzsteuer 11.04.20223 ����������4

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� 14.04.2022 ����������

Scheck6 11.04.2022 ����������

Gewerbesteuer entfällt ����������

Grundsteuer entfällt ����������

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� entfällt ����������

Scheck6 entfällt ����������

Sozialversicherung7 27.04.2022 ����������

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-

schlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung  

an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

2 Für den abgelaufenen Monat.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

� Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Lohnsteuer-Anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag  

der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-

OGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG��&KGUG�

OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F�|J��CO������������������������LGYGKNU��|7JT��XQTNKGIGP��

4GIKQPCNG�$GUQPFGTJGKVGP�D\IN��FGT�(ÀNNKIMGKVGP�UKPF�IIH��\W�DGCEJVGP��9KTF�FKG�.QJPDWEJHØJTWPI�FWTEJ�GZVGTP�$GCWHVTCIVG�GTNGFKIV��UQNNVGP� 

die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere,  

wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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